
Seniorinnen-Mannschaftsmeisterschaft
Senioren-Mannschaftsmeisterschaft

des Golfverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. 2012
Meldeschluss: 28.09.2011 (bereits abgeschlossen)

Teilnahmeberechtigt
sind mit bis zu je 2 Damen- und Herren-
mannschaften alle Golfanlagen (im weiteren
Clubs genannt), die 
a) Mitglied des GV NRW e.V. sind, 
b) bei Meldeschluss über einen Platz von
mindestens 9 bespielbaren Löchern mit zu-
geteiltem Slope und CR-Wert verfügen und
c) ihre Anlage für die Austragung eines
Gruppenspiels je gemeldeter Mannschaft
greenfee frei zur Verfügung stellen. Spielbe-
rechtigt für die Clubs sind Amateure, soweit
sie diesem mindestens seit dem 01.Januar
des jeweiligen Spieljahres angehören, voll-
spielberechtigtes Mitglied sind und ihn zum
01.Januar des jeweiligen Spieljahres zu
ihrem Heimatclub erklärt haben.
Der GV NRW teilt die gemeldeten Mann-
schaften nach leistungsorientierten und re-
gionalen Gesichtspunkten für das Spieljahr
2012 in Gruppen von bis zu 6 Mannschaften
ein.

Spieltage
Die Spieltage und -orte werden durch den
GV NRW e.V. festgesetzt.
Seniorinnen: Dienstag 
Senioren: wahlweise Mittwoch oder am da-
rauffolgenden Samstag.
Der austragende Club entscheidet, an wel-
chem dieser Tage er sein Heimspiel austrägt.
Eine nachträgliche Änderung aus wichtigen
Gründen kann nur durch den GV NRW e.V.
erfolgen. Die Startzeiten werden von den
ausrichtenden Clubs nach deren Bedürfnis-
sen festgelegt, dürfen jedoch nur mit Zustim-
mung aller Kapitäne vor 10.00 Uhr angesetzt
werden. Kann ein Spieltag infolge besonde-
rer, nicht von dem LGV-Mitglied zu vertreten-
den Umständen nicht stattfinden oder nicht
zu Ende geführt werden, so ist er aus-

schließlich am festgesetzten Nachholspiel-
tag neu anzusetzen. Weitere ausgefallene
oder nicht zu Ende geführte Spieltage wer-
den nicht nachgeholt.

Seniorinnen
Dienstag

1. 24.04.2012
2. 08.05.2012
3. 05.06.2012
4. 10.07.2012
5. 21.08.2012
6. 04.09.2012
NSp. 25.09.2012

Senioren
Mittwoch oder Samstag

1. 25.04.2012 oder 28.04.2012
2. 09.05.2012 oder 12.05.2012
3. 06.06.2012 oder 09.06.2012
4. 18.07.2012 oder 21.07.2012
5. 08.08.2012 oder 11.08.2012
6. 05.09.2012 oder 08.09.2012
NSp. 19.09.2012 oder 22.09.2012

Übungsrunde
Kostenlose Übungsrunden sind nicht vorge-
sehen.

Meldegebühr
Die Meldegebühr beträgt Euro 75,- je Mann-
schaft.Die Meldegebühr wird aus organisato-
rischen Gründen nur per Einzugs-
ermächtigungsverfahren eingezogen.
Hierzu muss auf dem Meldeformular die Ein-
zugsermächtigung ausgefüllt werden.
Hinweis: Keine Zahlung mit Scheck oder
durch Überweisung.
Später eingehende Anmeldungen, sowie An-
meldungen ohne Einzugsermächtigung wer-
den nicht berücksichtigt.



Vorgabegrenzen (DGV-Stammvorgabe)
Die addierte Höchstvorgabe aller 6 Spieler/-
innen beträgt bei
Seniorinnen: - 144,0
Senioren: - 120,0
Die Vorgabe einzelner Spieler darf - 36,0
nicht überschreiten.
Maßgebend ist die am jeweiligen Spieltag
gültige DGV-Stammvorgabe.
Tritt eine Mannschaft mit weniger als 6 Spie-
lern/-innen an, so wird für jedes fehlende
Mannschaftsmitglied bei den Senioren -20,0
und bei den Seniorinnen -24,0 zu der Mann-
schaftsvorgabe addiert.
Strafe bei 1.Verstoß gegen die Mannschafts-
vorgabe:
Gewertetes Mannschaftsergebnis 
+ 30 Schläge
Strafe bei weiterem Verstoß:
Disqualifikation der Mannschaft für das
Spieljahr 2012

Mannschaft
Die Mannschaft besteht aus 6 Spielern/-
innen.

Altersgrenzen
Seniorinnen: Jg. 1962 und älter
Senioren: Jg. 1957 und älter
Verstoß gegen die Einhaltung der Altersgren-
zen:
Disqualifikation der Mannschaft für den be-
treffenden Spieltag

Mannschaftsmeldung
Der ausrichtende Club sendet 14 Tage vor
dem Spieltag die Startlisten mit der Eintei-
lung der Startzeiten an die übrigen Clubs sei-
ner Gruppe.
Die namentliche Mannschaftsmeldung an
den ausrichtenden Club muss bis 48 Stun-
den vor dem Start (Meldeschluss) erfolgen.
Strafe bei Verstoß gegen fristgerechte Mann-
schaftsmeldung:
Gewertetes Mannschaftsergebnis + 10
Schläge.

Der Ersatz gemeldeter Spieler, das Hinzufü-
gen neuer Spieler und der Wechsel in der
Startfolge ist nur bis 30 Minuten vor der ers-
ten Startzeit aller Spieler möglich.
Verstoß gegen die Kriterien der Mann-
schaftsaufstellung:
Disqualifikation der Mannschaft für den be-
treffenden Spieltag

Setzt ein Mitglied 2 Mannschaften ein und
die Mannschaften eins und zwei haben an
demselben Spieltag 1x den Mittwoch und 1x
den Samstag als ihren Austragungstag, so
dürfen Spieler, die am Mittwoch gespielt
haben nicht mehr am Samstag eingesetzt
werden.
Strafe bei Verstoß: Disqualifikation für die
Meisterschaft der Mannschaft, in der der/die
Spieler/in unerlaubt eingesetzt worden ist.

Setzt ein Club zwei Mannschaften ein, so hat
er folgende Regelung einzuhalten:
Ein Spieler, der zweimal in der ersten Mann-
schaft eines Clubs eingesetzt wurde, darf
nicht mehr in der zweiten Mannschaft einge-
setzt werden.
Strafe bei Verstoß: Disqualifikation für die
Meisterschaft der Mannschaft, in der der/die
Spieler/in unerlaubt eingesetzt worden ist.
Ist der Spieltag einer Gruppe ausgefallen
oder nicht zu Ende geführt worden, so dür-
fen Spieler, die an diesem Spieltag bereits
für eine andere Mannschaft gespielt haben,
nicht mehr am Nachholspieltag eingesetzt
werden.
Strafe bei Verstoß: Disqualifikation der Mann-
schaft für die Meisterschaft, in der der/die
eingesetzte Spieler/-in sein 2. Spiel des
Spieltages gespielt hat.

Austragungsmodus
Die Meisterschaft wird im Ligasystem ausge-
tragen, d.h. die teilnehmenden Clubs spielen
in Ligen, die aus einer unterschiedlichen An-
zahl von Gruppen bestehen. Eine Gruppe
besteht aus maximal 6 Mannschaften. Mel-
den mehr als 6 Mannschaften, so werden



weitere Gruppen gebildet. Jede Mannschaft
einer Gruppe richtet einen Spieltag aus. Mel-
det ein Club zwei Mannschaften, können
diese zwar gemeinsam in einer Liga, nicht
aber in einer Gruppe spielen. In der 1. Liga
kann nur 1 Mannschaft je Club spielen.

Wertung
Je Spieltag wird ein vorgabenwirksames
Zählspiel (brutto) über 18 Löcher ausgetra-
gen. Gewertet wird je Mannschaft die
Summe der 5 besten Brutto - Ergebnisse
über CR-Wert. Erzielt eine Mannschaft we-
niger als 5 Einzelergebnisse, so wird für
jedes fehlende Ergebnis der schlechteste
gewertete Tagesscore aller Spieler der
Gruppe plus 10 Schläge angerechnet. Die
Summe der Ergebnisse aller Spieltage einer
Mannschaft entscheidet über die Platzierung
in der jeweiligen Gruppe. Bei Schlaggleich-
heit von Mannschaften zählt für die Platzie-
rung das bessere Ergebnis der letzten 5, 4,
3, 2, 1 Spieltage. Sollte danach das Ergebnis
immer noch gleich sein, entscheidet das Los.
Fallen ein Spieltag und auch der Nachhol-
spieltag aus, oder können sie nicht zu Ende
geführt werden, so bleibt dieser Spieltag
ohne Wertung.
Die jeweiligen Erstplatzierten einer Gruppe
steigen in die nächst höhere Liga auf. Die
beiden Letztplatzierten einer jeden Gruppe
steigen in die darunter liegende Liga ab.Von
dieser Regelung kann im Hinblick auf die An-
zahl der teilnehmenden Mannschaften vom
GV NRW e.V.abweichend verfahren werden.
Ist die zweite Mannschaft eines Clubs in der
2. Liga aufstiegsberechtigt und gehört die
erste Mannschaft bereits der 1. Liga an, so
steigt die nächstplatzierte Mannschaft auf.
Meldet eine für eine höhere Liga qualifizierte
Mannschaft im Folgejahr nicht mehr, so stei-
gen aus dieser Liga entsprechend weniger
Mannschaften ab. Falls weitere Regelungen
erforderlich werden, so werden diese in An-
lehnung an das Ligastatut des DGV getrof-
fen.

Ausnahme für Seniorinnen
Aus der 4. Liga steigen von den acht Grup-
penletzten die fünf schlechtesten Mann-
schaften (nach ihrer durchschnittlichen
Schlagzahl über CR) in die 5.Liga ab.

Ausnahme für Senioren
Aus der 5. Liga steigen von den sechzehn
Gruppenletzten die sechs schlechtesten
Mannschaften (nach ihrer durchschnittlichen
Schlagzahl über CR) in die 6. Liga ab.

Spielbedingungen
Es gelten die allgemeinen Wettspielbedin-
gungen 2012 des GV NRW e.V.

Ergebnismeldung
Der gastgebende Club übergibt den Mann-
schaften nach dem Wettspiel eine Ergebnis-
liste. Eine Kopie dieser Liste ist vom
gastgebenden Club innerhalb von 2 Werkta-
gen per Fax, Mail oder Post (Poststempel)
an den GV NRW e.V. zu senden.
Strafe bei Verstoß: 20 Schläge für den aus-
richtenden Club auf das Gesamtergebnis.
Sollte das Ergebnis nach weiteren 5 Werkta-
gen nicht beim GV NRW e.V. eingegangen
sein, wird die Mannschaft disqualifiziert und
steigt in die nächst tiefere Liga ab. Die Zähl-
karten verbleiben beim austragenden Club,
der diese bis zum Ende der Meisterschaft
behält.
Jedes Wettspiel eines Spieltages gilt erst
dann als beendet, wenn das Ergebnis auf
der Internetseite des GV NRW e.V. veröffent-
licht worden sind.

Spielleitung
Die Spielleitung wird vom GV NRW e.V. dem
austragenden Club übertragen.
Der austragende Club hat dafür Sorge zu
tragen, dass die Voraussetzungen für ein
vorgabewirksames Wettspiel gem. DGV-VS
gegeben sind (z.B. Benennung von 3 Perso-
nen für die Spielleitung). Hält der austra-
gende Club vorwerfbar diese Verpflichtung
nicht ein und kann deshalb das Spiel nicht



als vorgabewirksam angesehen werden, so
finden die erzielten Mannschaftsergebnisse
innerhalb der Meisterschaft dennoch Berück-
sichtigung, dem Tagesergebnis des ausrich-
tenden Clubs werden wegen seines
Versäumnisses jedoch 20 Schläge hinzuge-
rechnet.

Preise und Platzierungen
Die Sieger der ersten Ligen sind Senioren/-
innen Mannschaftsmeister von Nordrhein-
Westfalen. Sie erhalten für ein Jahr den
ständigen Wanderpreis des Golfverbandes
Nordrhein-Westfalen e.V., sowie einen Erin-
nerungspreis. Die zweit- und drittplatzierten
Mannschaften erhalten einen Erinnernungs-
preis.


